
Die Arbeitsgemeinschaften gem. § 44 b SGB II zwischen Agenturen f�r Arbeit und Kommunalen Tr�gern

Ein neuer Typ des �ffentlichen Gemeinschafts-
unternehmens? – Organisations- und

mitbestimmungsrechtliche Fragestellungen

1. Problemaufriss

Die in § 44 b SGB II genannten Ar-
beitsgemeinschaften werfen eine Reihe
von Fragestellungen1) auf, um deren Be-
antwortung der Gesetzgeber sich nicht ge-
k�mmert hat. Indem er ihre Errichtung
wahlweise durch privatrechtliche oder �f-
fentlich-rechtliche Vertr�ge f�r zul�ssig er-
kl�rt hat, schafft er die Unsicherheit, ob
diese Arbeitsgemeinschaften dann dem
�ffentlichen oder dem privatem Recht zu-
zuordnen sind, ob es sich bei ihnen um
rechtsf�hige oder nicht rechtsf�higen Ein-
richtungen handelt oder ob ihnen entspre-
chend den ihnen zugedachten Handlungs-
m�glichkeiten lediglich eine Teilrechtsf�-
higkeit zukommt.

Die Kl�rung dieser Zweifelsfragen ist
allerdings bedeutsam auch f�r die Be-
sch�ftigten, die zur Bew�ltigung der den
Arbeitsgemeinschaften zugedachten Auf-
gaben in diese „entsandt“ werden sollen.
Die Zuordnung der Arbeitsgemeinschaften
zum �ffentlichen oder zum privaten Recht
ist nicht nur f�r die Kl�rung der personal-
rechtlich zul�ssigen Instrumente von Be-
deutung2), sondern auch daf�r, ob die Ar-
beitsgemeinschaften dem Geltungsbereich
des Betriebsverfassungsgesetzes oder dem
Geltungsbereich des jeweiligen Personal-
vertretungsgesetzes zugeordnet sind.3)

§ 44 b Abs. 1 Satz 1 SGB II sieht die
Errichtung einer Art „Zwangsarbeitsgemein-
schaft“4) zur einheitlichen Wahrnehmung
der Aufgaben nach dem SGB II durch die
Tr�ger der Leistungen nach dem SGB II mit-
tels privatrechtlichem oder �ffentlich-recht-
lichem Vertrag vor. Nach § 44 b Abs. 3
Satz 1 SGB II ist in kryptischer Form be-
schrieben, dass „die Arbeitsgemeinschaft
die Aufgaben der Agentur f�r Arbeit als
Leistungstr�ger nach diesem Buch (gemeint
ist: SGB II) wahrnimmt“. Ferner ist bestimmt,
dass die kommunalen Tr�ger der Leistungen
der Arbeitsgemeinschaft die Wahrnehmung

ihrer Aufgaben �bertragen sollen. Man wird
nicht fehlgehen in der Annahme, dass hier-
mit nicht die �bertragung der Aufgaben
selbst, sondern nur die �bertragung der
Wahrnehmung von Aufgaben gemeint ist5),
so dass lediglich die Durchf�hrungsverant-
wortung �bertragen wird, nicht aber die Ge-
w�hrleistungsverantwortung.

Die Arbeitsgemeinschaften werden
aufgrund dieses �bertragungsvorganges
nicht selbst schon zum Leistungstr�ger im
Sinne von § 6 Abs. 1 SGB II. Nach dieser
Bestimmung sind und bleiben trotz der
�bertragung der Aufgabenwahrnehmung
die Agenturen sowie die Kommunen Tr�ger
der Leistungen nach dem SGB II.

Man wird deshalb die Arbeitsgemein-
schaften als eine Art Verwaltungshelfer6)

mit spezialrechtlicher Ausformung bezeich-
nen k�nnen. Sie �hneln der im Privatrecht
bekannten Figur einer Betriebsf�hrungs-
gesellschaft, die bisweilen durch den ei-
gentlichen Unternehmer deswegen ein-
geschaltet wird, weil dieser als Tr�ger des
Unternehmens selbst nicht mehr die ope-
rative Unternehmensf�hrung wahrnehmen
will oder kann, weil es ihm hierf�r z.B. an
den erforderlichen Kenntnissen fehlt.

Zieht man diese Analogie zum Privat-
recht heran, stellt sich sogleich die Frage,
ob die Betriebsf�hrung durch die Arbeits-
gemeinschaft im eigenen Namen7) oder
lediglich im Namen der eigentlichen Tr�-
ger (Bundesagentur/Kommunen) erfolgt.
Dies ist in arbeitsrechtlicher Hinsicht unter
anderem deswegen von Bedeutung, weil
ein Handeln im eigenen Namen zumin-
dest bei einer vorangegangenen rechtsge-
sch�ftlichen �bertragungshandlung von
organisierten Aufgabenbest�nden oder
Betriebsteilen zum �bergang des Arbeits-
verh�ltnisses im Sinne von § 613 a BGB
f�hrt.8)

Handelt der Betriebsf�hrer dagegen
lediglich im fremden Namen (seiner Auf-
traggeber), so handelt er lediglich nach

Art eines leitenden Angestellten. In die-
sem Falle werden die Rechtsfolgen eines
Betriebs�berganges nicht ausgel�st. Schon
zu dieser Detailfrage fehlt es an klaren An-
haltspunkten in der Regelung des § 44 b
SGB II.

Allerdings geht der Arbeitskreis III der
Innenministerkonferenz in seiner Stellung-
nahme vom 14. 7. 2004 davon aus, die
Arbeitsgemeinschaften seien so auszuge-
stalten, dass sie Tr�gerinnen von Rechten
und Pflichten sind. Eine solche Festlegung
spricht allerdings sehr stark daf�r, dass die
Arbeitsgemeinschaften im eigenen Namen
handeln.

Weitere Belege f�r das Handeln –
K�nnen im eigenen Namen sind die „Aus-

1) F�r wertvolle Hinweise, insbesondere zur Handha-

bungspraxis der Vorschriften �ber die „gemeinsamen

Dienststellen“ nach den jeweiligen Landespersonalvertre-

tungsgesetzen, geb�hrt mein Dank den Kollegen Lothar

Altvater.

2) Dazu insgesamt auch Altvater, Arbeitsgemeinschaften

der Agenturen f�r Arbeit und der Kommunen gem�ß

§ 44 b SGB II – Betriebliche Interessenvertretung der ent-

sandten Besch�ftigten – Vorl�ufige Anmerkungen zum Per-

sonalvertretungsrecht, unver�ff. Manuskript v. 31. 8. 2004;

die personalrechtlichen Schwierigkeiten in Abh�ngigkeit von

der gew�hlten Rechtsform finden sich angedeutet bei Berlit,

in: M�nder (Hrsg.), SGB II – Komm., 2004, § 44 b Rn. 45.

3) Vgl. §§ 130 BetrVG, 1 BPersVG; umfassend zur Ab-

grenzung: Edenfeld, Arbeitnehmerbeteiligung im Betriebsver-

fassungs- und Personalvertretungsrecht, K�ln 2000.

4) So auch der Bericht des Unterausschusses „Kommu-

nalverfassungsrecht und kommunale Personalangelegenhei-

ten“ des AK III der Innenministerkonferenz vom 14. 7. 2004,

S. 2; L�hmann, Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und

Sozialhilfe im SGB II, Rechtsgutachten f�r den Landkreistag

NRW, Mskr. v. 5. 5. 2004, S. 31 – m�glicher Eingriff in die

kommunale Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2

GG; siehe auch L�hmann, D�V 2004, S. 677 ff.

5) Vgl. Berlit, a.a.O., § 44 b Rn. 40; Strobel, NVwZ, 2004,

1195, 1197; a.A. Luthe, in: Hauck/Noftz (Hrsg.), SGB II –

Komm., 2005, K § 44 b Rn. 14, der die ARGE als eigen-

st�ndigen Leistungstr�ger sieht.

6) Allgemein zu diesem Begriff: Wolff/Bachof/Stober,

Verwaltungsrecht, Band 3, 5. Aufl. 2004, § 90 a Rn. 1; Burgi,

JuS 1997, 1106 ff.

7) Daf�r Berlit, a.a.O., § 44 b Rn. 42.

8) BAG 6. 2. 1985, AP Nr. 44 zu § 613 a BGB.
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stattung“ mit der M�glichkeit zur gericht-
lichen und außergerichtlichen Vertretung
und zum Erlass von Verwaltungsakten und
Widerspruchsbescheiden, die Anstellung
eines Gesch�ftsf�hrers sowie die Unan-
wendbarkeit von § 89 SGB X, die mittel-
bare Folge des Ausschlusses von § 88 Ab-
s�tzen 1 und 2 SGB X durch § 44 b Abs. 3
SGB II ist. Gerade § 89 Abs. 1 SBG X er-
m�chtigt den Auftragnehmer nur zum
Handeln im Namen des Auftraggebers. Im
�brigen wird man die Vorschrift des
§ 44 b Abs. 3 Satz 1 SGB II – soweit die
ARGE privatrechtlich organisiert ist – als
Beleihung mit der hoheitlichen Aufgaben-
wahrnehmung verstehen k�nnen9), selbst
wenn man bei strenger Pr�fung der hierf�r
an sich erforderlichen Voraussetzungen
durchaus „Restzweifel“ haben kann.10)

2. Rechtsnatur

Es erhebt sich sodann die weitere Fra-
ge, ob die Arbeitsgemeinschaften dem �f-
fentlichen oder privaten Recht zugeord-
nete Einrichtungen sind. Allerdings gibt
hierauf nicht schon der Errichtungsweg
eine klare Antwort, der ja sowohl durch
privatrechtlichen als auch �ffentlich-recht-
lichen Vertrag m�glich ist. Zwar wird eine
GmbH durch Gesellschaftsvertrag errich-
tet, der unzweifelhaft privatrechtlicher Na-
tur ist, ebenso wie die Gesellschaft selbst.
Hierf�r w�re ein �ffentlich-rechtlicher Ver-
trag nicht ohne weiteres geeignet.

Andererseits k�nnen sich die beiden
beteiligten, dem �ffentlichen Recht zuge-
ordneten Gesellschafter im Rahmen eines
�ffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne
einer Art konsortialvertraglichen Abrede
darauf verst�ndigen, eine GmbH errichten
zu wollen. Die Errichtung selbst w�rde so-
dann wieder dem Privatrecht folgen. Auch
bei den Arbeitsgemeinschaften gem. § 94
SGB X wird �berwiegend11) davon ausge-
gangen, dass diese privatrechtlich zu qua-
lifizieren sind, obwohl ihnen typischerwei-
se gerade ein �ffentlich-rechtlicher Vertrag
im Sinne der §§ 53 ff. SGB X zu Grunde
liegt.12)

Klarheit besteht allenfalls dar�ber,
dass der Gesetzgeber sowohl die Rechtsfor-
men des �ffentlichen Rechts als auch die
des Privatrechts f�r die Organisation der
Arbeitsgemeinschaften als zul�ssig erach-
ten wollte, um den Tr�gern der Leistungen
ein gr�ßtm�glichen Freiheitsraum f�r die
Organisierung ihrer Aufgaben zu belassen.

Geht man hiervon aus und nimmt an,
dass dem Gesetzgeber die Durchf�hrung
der Aufgaben auch in Gestalt einer Gesell-
schaft mit beschr�nkter Haftung als m�g-
lich und zul�ssig erscheint, erheben sich
gewisse Zweifel dennoch, wenn man
bedenkt, dass die Arbeitsgemeinschaften
– gleichg�ltig welcher Rechtsform sie zu-
geordnet sind – gem. § 44 b Abs. 3 Satz 3
SGB II berechtigt sind, Verwaltungsakte
und Widerspruchsbescheide zu erlassen
und nach § 44 b Abs. 3 Satz 4 SGB II der
Aufsicht der zust�ndigen obersten Landes-
beh�rde unterworfen sind.

Die Ausstattung privater Unterneh-
men mit den typischen Handlungsformen
der �ffentlichen Hand sowie die Unterstel-
lung unter eine staatliche Aufsicht er-
weckt zun�chst Irritationen, die sich aller-
dings dann ausr�umen lassen, wenn man
diese besondere Ausstattung einer privat-
rechtlichen Organisationsform der Arbeits-
gemeinschaft als Erscheinungsform eines
„beliehenen Unternehmens“ versteht.13)

Die Beleihung steht unter institutio-
nellem Gesetzesvorbehalt, dessen Erf�l-
lung in § 44 b Abs. 3 Satz 1 SGB II gese-
hen werden kann. Die Beschreibung der
�bertragenen Kompetenzen („Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben nach diesem Buch“)
erweckt zwar im Hinblick auf das Be-
stimmtheitsgebot Zweifel, die Bestimm-
barkeit der Aufgabenwahrnehmung unter
Blankettverweisung auf das SGB II mag
jedoch gerade noch hingenommen wer-
den k�nnen, um von einer zul�ssigen Be-
leihung ausgehen zu k�nnen.14) Typischer-
weise nehmen beliehene Unternehmen
die ihnen �bertragenen Kompetenzen im
eigenen Namen wahr.15) Dabei kann, aber
muss die Befugnis zum Erlass von Verwal-
tungsakten durch den beliehenen Unter-
nehmer nicht notwendigerweise mit einge-
r�umt werden. Vorliegend ist dies jedoch
durch den Bundesgesetzgeber geschehen.

3. Zielrechtsformen

Die Kommunen einerseits und die
Bundesagentur mit ihren �rtlichen Agen-
turen andererseits sind verschiedenen
Rechtskreisen zugeordnete K�rperschaften
des �ffentlichen Rechts: W�hrend die Bun-
desagentur mit ihrem Unterbau dem Bun-
desrecht zugeordnet ist, stellen die Kom-
munen Gebietsk�rperschaften dar, die
dem jeweiligen Landesrecht und hier spe-
ziell dem Gemeinderecht unterfallen.

Die Zuordnung zu verschiedenen
Rechtskreisen wirft besondere Schwierig-
keiten im Hinblick auf die Anwahl zul�ssi-
ger Zielrechtsformen f�r die Bildung einer
Arbeitsgemeinschaft auf: Der an der Ar-
beitsgemeinschaft zu beteiligende kom-
munale Tr�ger muss n�mlich hierbei das
besondere Organisationsrecht, das f�r ihn
einschl�gig ist, beachten. Hierbei handelt
es sich um die Vorschriften des Gemeinde-
wirtschaftsrechts in den jeweiligen Ge-
meinde-/Kommunalordnungen, die Lan-
desgesetze zur Regelung der kommunalen
Gemeinschaftsaufgaben, die ggf. be-
stehenden besonderen Landesorganisa-
tionsgesetze sowie die Vorschriften der
Landeshaushaltsordnungen. Die konkret
zu w�hlende Zielrechtsform f�r eine Ar-
beitsgemeinschaft muss sich daher sowohl
nach dem f�r die Bundesagentur maßgeb-
lichen Bundesorganisationsrecht, als auch
nach dem f�r den zu beteiligenden kom-
munalen Tr�ger maßgeblichen Landesor-
ganisationsrecht als zul�ssige Rechtsform
erweisen.16) Da die besonderen organisa-
tionsrechtlichen Regelungen, denen die
kommunalen Tr�ger unterworfen sind, in
den einzelnen Bundesl�ndern nicht stets
vollst�ndig sachidentischen Regelungs-
gehalt aufweisen, l�sst sich auch keine
bundesweit einheitlich durchsetzbare Mus-
terl�sung f�r die Bildung von Arbeits-
gemeinschaften realisieren. Aus diesem
Grunde ist in der Tat davon auszugehen,
dass eine Vielzahl von unterschiedlichen
Regelungsformen f�r die Arbeitsgemein-
schaften bereits entstanden ist.

Deutlicher Ausdruck f�r dieses staats-
organisationsrechtliche Dilemma ist die
Tatsache, dass in Niedersachsen der Land-
tag am 17. 11. 2004 ein „Gesetz zur �nde-
rung des Nieders�chsischen Gesetzes zur

9) Zu den allg. Voraussetzungen: Wolff/Bachof/Stober,

a.a.O., § 90 Rn. 36; f�r Beleihung bzw. Erm�chtigung zur

Beleihung auch Berlit, a.a.O., § 44 b Rn. 51.

10) Insbesondere sind die in den ARGEn t�tigen Perso-

nen Beamte oder Angestellte des �ffentlichen Dienstes.

11) BVerwG 11. 11. 1999, DVBl 2000, S. 1059, 1060;

Luthe, a.a.O., § 44 b Rn. 5; von Wulffen, SGB X – Komm.,

4. Aufl., § 94 Rn. 9.

12) Von Wulffen, a.a.O., § 94 Rn. 9.

13) So auch Berlit, a.a.O., § 44 b Rn. 51.

14) Insbesondere. w�ren die ARGEn direkt in die Verwal-

tungsorganisation eingebunden, womit eine �berwachung

ihrer Aufgabenerf�llung gew�hrleistet w�re; Beliehene un-

terliegen i.d.R. einer Fachaufsicht, dazu VGH Mannheim

NVwZ-RR 1998, 152 ff.

15) Wolff/Bachof/Stober, a.a.O., § 90 Rn. 19.

16) Ebenso Berlit, a.a.O., § 44 b Rn. 26.
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Ausf�hrung des Zweiten Buchs des Sozial-
gesetzbuchs“ beschlossen hat, mit dem
den kommunalen Tr�gern die Zusammen-
arbeit mit der Bundesagentur im Rahmen
einer Anstalt des �ffentlichen Rechts er-
m�glicht worden ist.17)

3.1 Privatrecht

3.1.1 Gesellschaft b�rgerlichen
Rechts (§ 705 ff. BGB)

Die Gesellschaft b�rgerlichen Rechts
kommt als Zielrechtsform f�r die Organisa-
tion der Arbeitsgemeinschaften in der Re-
gel aufgrund kommunalwirtschaftsrechtli-
cher Beschr�nkungen nicht in Frage. Da
bei der Gesellschaft b�rgerlichen Rechts
die Gesellschafter in ihrer Haftung nicht
begrenzt sind und die Gemeindeordnun-
gen nur solche Zielrechtsformen des Pri-
vatrechts erlauben, bei denen die pers�n-
liche Haftung der beteiligten Kommune
begrenzt ist18), scheidet diese Rechtsform
regelm�ßig als zul�ssige Organisations-
form f�r eine gemeindliche Beteiligung
aus. Sie kann nur durch eine Ausnahme-
entscheidung der Kommunalaufsichtsbe-
h�rde zugelassen werden, was jedoch mit
zeitlichen Verz�gerungen verbunden ist.

3.1.2 GmbH

Die GmbH kommt nach allen ein-
schl�gigen landesorganisationsrechtlichen
Bestimmungen als gemeinsame Zielrechts-
form f�r die Arbeitsgemeinschaften in Be-
tracht. Teilweise sind allerdings im Hin-
blick auf die Organzusammensetzungen
usw. besondere Vorgaben des Gemeinde-
wirtschaftsrechts und der Landeshaus-
haltsordnungen19) zu beachten. Die GmbH
ist uneingeschr�nkt rechtsf�hig, selbst
wenn sie lediglich als beliehener Unter-
nehmer t�tig wird. Hieran �ndert auch
nichts die gesetzliche Unterstellung unter
die beh�rdliche Aufsicht.

3.1.3 Andere Formen des Privatrechts

Die Aktiengesellschaft scheidet nach
Gemeindewirtschaftsrecht in der Regel
schon wegen der hier nur sehr erschwert
realisierbaren Ingerenzpflichten der Kom-
mune aus.20) Die Personenhandelsgesell-
schaften (oHG, KG) sind mangels Vorlie-
gens eines Handelsgewerbes nicht als
zul�ssige Zielrechtsform anzusehen. Der
Verein21), die Stiftung des b�rgerlichen
Rechts und die Genossenschaft spielten

als denkbare Zielrechtsformen in der Dis-
kussion keine nennenswerte Rolle.

3.2 �ffentliches Recht

3.2.1 Zweckverb�nde

Die Beteiligung von Kommunen an
Zweckverb�nden richtet sich nach den je-
weiligen Landesgesetzen �ber die Regelung
der kommunalen Gemeinschaftsarbeit.
Zweckverb�nde sind nach diesen Gesetzen
in der Regel als juristische Personen des �f-
fentlichen Rechts organisiert (rechtsf�hige
K�rperschaft des �ffentlichen Rechts).22)

Diese in den einzelnen Bundesl�ndern
durchaus variierenden Gesetze �ber die
kommunale Gemeinschaftsarbeit kommen
f�r die Bildung der Arbeitsgemeinschaften
i.S.v. § 44 b SGB II allerdings deswegen
schon im Regelfall nicht in Betracht, weil die
nach ihnen zul�ssigen Zweckverb�nde zum
einen mindestens zwei kommunale Ver-
tragspartner aufweisen m�ssen23) und zum
anderen diese Zweckverb�nde i.d.R. gerade
keine Zwangsverb�nde sind, sondern zu-
meist freiwillige Zusammenschl�sse der be-
teiligten Kommunen. Die Arbeitsgemein-
schaften nach § 44 b SGB II sind aber
Zwangsverb�nde, weil der Bundesagentur
einerseits und den Kommunen andererseits
hinsichtlich des „Ob“ der Errichtung kein Er-
messensspielraum einger�umt ist.24)

Zwar ist in einigen Landesgesetzen die
M�glichkeit der Beteiligung auch nicht-
kommunaler K�rperschaften des �ffent-
lichen Rechts an Zweckverb�nden vor-
gesehen25), diese Unterschiedlichkeit der
Regelungen belegt jedoch, dass eine allge-
meine Zul�ssigkeit des Zweckverbandes als
Rechtsform der Arbeitsgemeinschaft nicht
in allen Bundesl�ndern gegeben ist. �hn-
liches gilt im Hinblick auf die in den Geset-
zen zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit
geregelten Formen der schlichten Zweck-
vereinbarung26) oder der Arbeitsgemein-
schaften27), bei denen jedenfalls keine auch
nur teilrechtsf�hige Einrichtung entsteht28)

und somit eine wesentliche Anforderung
des SGB II nicht erf�llbar erscheint, n�m-
lich die, dass die Arbeitsgemeinschaft Tr�-
gerin von Rechten und Pflichten sein muss.

Die schlichte �ffentliche Zweckverein-
barung nach den Gesetzen zur kommuna-
len Gemeinschaftsarbeit scheidet aber
auch deswegen aus, weil sie typischerweise
gerade darauf gerichtet ist, einem einzigen
der beteiligten Partner die Aufgaben des

anderen Partners in die Wahrnehmungszu-
st�ndigkeit zu �bergeben.29) Bei der Ar-
beitsgemeinschaft nach § 44 b SGB II soll
allerdings gerade nicht die Bundesagentur
bzw. der kommunale Tr�ger alleiniger Auf-
gabenwahrnehmer werden.

3.2.2 �ffentlich – rechtliche Gesell-
schaft sui generis?

Gest�tzt auf §§ 53, 61 Satz 2 SGB X
wird vor allem seitens der Bundesagentur
und vom Land NRW die Ansicht vertreten,
§ 44 b SGB II erm�chtige zur Schaffung
eines neuen Formentyps des �ffentlichen
Rechts, der zwar nicht voll rechtsf�hig sei,
aber dennoch Tr�ger von Rechten und
Pflichten sein k�nne.30)

Diese Auffassung unterliegt in mehr-
facher Hinsicht erheblichen Zweifeln:

Erstens: Ziel des Gesetzgebers bei
Schaffung des § 44 b SGB II war es, bei der
konkreten Wahl der Form f�r die Arbeitsge-
meinschaften einen breiten Spielraum zu er-
�ffnen; dies deutet schon darauf hin, dass
es sich um den Raum handelt, in dem die
bisher bekannten rechtlichen Organisati-
onsform versammelt sind.

Zweitens: § 44 b Abs. 1 Satz 2 SGB II
ist als Erm�chtigungsnorm zur freien Sch�p-
fung neuer Formen zu unbestimmt und
offen.31) Selbst bei der Schaffung einer An-
stalt des �ffentlichen Rechts (dazu sogleich)
muss das Gesetz deren Grundstruktur auf-
zeigen, wenn auf dessen Grundlage durch
�ffentlich rechtlichen Errichtungsakt (i.d.R.
Satzung) eine Anstalt des �ffentlichen
Rechts soll gebildet werden k�nnen. An ei-

17) Nds.GVBl. 2004, S. 498.

18) Z.B. § 103 Abs. 1 Nr. 4 GO BW.

19) Z.B. § 65 LHO NRW, § 65 LHO Nds.

20) Wolff/Bachof/Stober, a.a.O., § 91 Rn. 123; unab-

h�ngiger Vorstand § 76 Abs. 1 AktG, Diskrepanz zwischen

�ffentlich rechtlichen Berichtspflichten und gesellschafts-

rechtlichen Verschwiegenheitspflichten.

21) Mindestens sieben Gr�ndungsmitglieder, § 56 BGB.

22) Wolff/Bachof/Stober, a.a.O., § 96 Rn. 44.

23) Wolff/Bachof/Stober, a.a.O., § 96 Rn. 48.

24) Vgl. Berlit, a.a.O., § 44 b Rn. 13: „Rechtspflicht zur

Errichtung“.

25) Z.B. § 2 Abs. 1 GKG LSA, § 2 KGG Hessen.

26) Z.B. § 2 Abs. 1 GKG LSA, § 2 KGG Hessen, § 1

Abs. 1 Nr. 3 NdsKomZG.

27) Z.B. § 2 Abs. 1 KGG Hessen.

28) Wolff/Bachof/Stober, a.a.O., § 96 Rn. 28.

29) Sog. verpflichtete K�rperschaft; vgl. Wolff/Bachof/

Stober, a.a.O., § 96 Rn. 105.

30) Dazu auch Strobel, NVwZ 2004, S. 1195, 1198 f.

31) Vgl. auch Berlit, a.a.O., § 44 b Rn. 23: Keine Erm�ch-

tigung zur Kreation neuer �ffentlich-rechtlicher Organisa-

tionsformen.
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ner vergleichbaren Vorstrukturierung der Ar-
beitsgemeinschaften fehlt es im vorliegen-
den Falle allerdings nahezu vollst�ndig.

Drittens: Das Recht der �ffentlich-
rechtlichen Vertr�ge kennt zwar die Ver-
weisung in die Vorschriften des BGB. Dass
damit auch die Implementation des ge-
sellschaftsrechtlichen Organisationsvertra-
ges der BGB-Gesellschaft (§§ 705 BGB ff.)
gemeint gewesen sei, geht zumindest in
der historischen Perspektive fehl: Die Ver-
weisungen auf die b�rgerlich-rechtlichen
Bestimmungen in den einschl�gigen Vor-
schriften �ber den �ffentlich-rechtlichen
Vertrag (§§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 1, 62 S. 2
VwVfG, § 61 SGB X) haben den Sinn, ne-
ben den Grunds�tzen des BGB �ber den
Abschluss, die Bestandskraft und die Ab-
wicklung von Vertr�gen, das Recht der
Leistungsst�rungen bei Austauschvertr�-
gen und die allgemeinen Nichtigkeits-
gr�nde f�r entsprechend anwendbar zu
erkl�ren.32) Als Erm�chtigungsnorm zur
Schaffung bisher nicht bekannter Organi-
sationsformen des �ffentlichen Rechts w�-
re die Verweisungsvorschrift im �brigen
auch zu unbestimmt. Wenn man dies an-
ders sehen wollte, hieße dies allerdings
auch, das zivilrechtliche Haftungsstatut
(unbegrenzte Haftung der Gesellschafter)
der BGB – Gesellschaft mit in die „behaup-
tete“ Gesellschaft des �ffentlichen Rechts
zu transportieren, ein Haftungsstatut, das
zu w�hlen den Kommunen aber gerade ver-
wehrt ist, wie die Gemeindeordnungen und
das Landeshaushaltsrecht zeigen (siehe die
Bemerkungen unter Ziff. 3.1.1). Sp�testens
an dieser Stelle verwickelt sich die „Theorie“
der Gesellschaft �ffentlichen Rechts in un-
aufl�sliche Widerspr�che.

3.2.3 Anstalten/Stiftungen des
�ffentlichen Rechts

Zur Errichtung beider in der Regel
rechtsf�higer Organisationsformen des �f-
fentlichen Rechts ist ein Gr�ndungsakt
des Gesetzgebers in Form eines formellen
Gesetzes, Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG (Errich-
tungsgesetz) oder ein Stiftungsakt (Ver-
waltungsakt oder formelles Gesetz) erfor-
derlich.33)

Zumindest aber wird ein Rahmen-
gesetz verlangt, das diese Formen als
m�gliche Zielformen der Organisierung
�ffentlichen Handelns vorgibt und die
Grundkonturen der jeweiligen Rechtsform
vorzeichnet, wenn die Errichtung aufgrund
dieses Rahmengesetzes durch Organisa-

tionsakt der Verwaltung m�glich sein soll.
Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang
auf die Anstalten des �ffentlichen Rechts
verwiesen, wie sie in den Kommunalord-
nungen der L�nder Schleswig-Holstein34),
Niedersachsen35), Nordrhein-Westfalen36),
Rheinland-Pfalz37) und Bayern38) enthalten
sind.

Diese gemeinderechtlichen Rahmen-
regelungen in der erw�hnten L�ndern be-
ziehen sich jedoch meist auf die Errich-
tung von Anstalten des �ffentlichen
Rechts als Tr�gerin der wirtschaftlichen
Bet�tigung der Gemeinde und schließen
gerade die Mehrgliedrigkeit einer solchen
Anstalt aus: Anstaltstr�ger einer solchen
rechtsf�higen kommunalen Anstalt des �f-
fentlichen Rechts kann nach den erw�hn-
ten Gesetzen stets nur und allein die je-
weilige Kommune als Gebietsk�rperschaft
sein.39)

W�re daran gedacht, die Arbeitsge-
meinschaften als nicht rechtsf�hige An-
stalten des �ffentlichen Rechts zu verste-
hen, so gen�gt hierf�r zwar ein schlichter
Organisationsakt des Anstaltstr�gers, so
dass eine gesetzliche Grundlage nicht er-
forderlich w�re. Nach herrschender Doktrin
ist allerdings die Bildung einer nicht
rechtsf�higen Anstalt (sog. �ffentliche Ein-
richtung) mehrerer Tr�ger (K�rperschaf-
ten) wegen der damit einhergehenden
Unklarheiten in Bezug auf die Verantwort-
lichkeiten und Haftungsprobleme gerade
ausgeschlossen.40)

3.3 Zwischenergebnis

Im Bereich des privaten Rechts kom-
men als Zielformen unter gewissen zus�tz-
lichen landesrechtlichen Voraussetzungen
die Gesellschaft b�rgerlichen Rechts und
die GmbH in Betracht. W�hrend letztere
ohne Einschr�nkungen rechtsf�hig ist, gilt
dies f�r die BGB-Gesellschaft nach der
Rspr. des Bundesgerichtshofes41) jedenfalls
auch f�r sog. Außengesellschaften, die
unter eigenem Namen, eigener Hand-
lungsorganisation und eigener Haftungs-
substanz am Rechtsverkehr teilnehmen.
Zumindest das Vorliegen des letztgenann-
ten Kriteriums (Haftungssubstanz/Verm�-
gen) erscheint wegen der konstruktiv
gewollt-verm�genslos gestellten Arbeitsge-
meinschaften i.S.d. § 44 b SGB II zweifel-
haft, so dass insoweit wohl nur von einer
Teilrechtsf�higkeit in dem Maße auszu-
gehen ist, wie die Kompetenzen der Ar-

beitsgemeinschaften durch § 44 b SGB II
festgelegt sind (Aufgabenwahrnehmung
im eigenen Namen, Geschaftsf�hrer – An-
stellung, Vertretung im gerichtlichen wie
außergerichtlichen Bereich, Erlass von Ver-
waltungsakten und Widerspruchsbeschei-
den).

Im Bereich des �ffentlichen Rechts
kommt als Zielformen je nach Zulassung
durch das maßgebliche Landesrecht der
rechtsf�hige Zweckverband in Betracht.
Bei realistischer Einsch�tzung der mit der
Realisierung des SGB II verbundenen
Handlungszw�nge wird hier allerdings
praktisch die �ffentlich-rechtliche Gesell-
schaft sui generis im Vordergrund stehen,
trotz aller rechtlichen Bedenken, die hieran
zu kn�pfen sind. Selbst diese �ffentlich-
rechtlichen Gesellschaften werden jedoch
nur als teilrechtsf�hige Bund – K�rper-
schaften anzusehen sein.

4. Folgen f�r das Organisa-
tionsrecht der betrieblichen

Interessenvertretungen

Nach § 130 BetrVG unterliegen dem
Privatrecht zugeordnete Betriebe dem
BetrVG. Umgekehrt ist dessen Anwendbar-
keit auf Verwaltungen, Betriebe des Bundes,
der L�nder, der Gemeinden und sonstiger
K�rperschaften, Anstalten und Stiftungen
des �ffentlichen Rechts ausgeschlossen. F�r
diese, dem �ffentlichen Recht zugeordneten
Einrichtungen gilt das jeweils seinen Gel-
tungsbereich selbst absteckende PersVG
(des Bundes oder des jeweiligen Landes).

4.1 Privatrechtliche Organi-
sationsformen

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrVG k�n-
nen Betriebsr�te nur in Betrieben mit in
der Regel mindestens f�nf st�ndigen
wahlberechtigten Arbeitnehmern, von de-

32) Vgl. Kopp/Ramsauer: VwVfG – Komm., § 62 Rn. 9;

Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG – Komm., § 62 Rn. 22 ff.;

von Wulffen, a.a.O., § 61 SGB X Rn. 4a.

33) Wolff/Bachof/Stober, a.a.O., § 88 Rn. 43.

34) § 106 a GO SH.

35) § 113 a NGO.

36) § 114 a GO NRW.

37) § 86 a GO RP.

38) Art. 89 GO Bay.

39) Fn. 34–38.

40) Wolff/Bachof/Stober, a.a.O., § 88 Rn. 28 sowie

§ 89 Rn. 23.

41) BGH 29. 1. 2001, NJW 2001, S. 1056.
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nen drei w�hlbar sind, gew�hlt werden.
Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen
die ARGEn jedoch keine eigenen Vertrags-
arbeitnehmer haben oder einstellen, son-
dern den Personalbedarf durch aus den
Arbeitsagenturen bzw. den Kommunen
entsandte Besch�ftigte decken. Die W�hl-
barkeit i.S.v. § 8 BetrVG setzt zwar dem
Wortlaut nach nur das Vorliegen der
Wahlberechtigung i.S.v. § 7 BetrVG voraus,
weshalb durchaus argumentiert werden
kann, dass auch zur Arbeitsleistung �ber-
lassene Arbeitnehmer eines anderen Ar-
beitgebers (§ 7 Satz 2 BetrVG) die W�hl-
barkeitsvoraussetzungen bei entsprechend
langer Betriebsangeh�rigkeit (sechs Mo-
nate) erf�llen w�rden.

Allerdings sieht das BAG dies mit
Blick auf § 14 Abs. 2 A�G anders, der
Leiharbeitnehmern die W�hlbarkeit im
Einsatzbetrieb nicht zuerkennt und in der
BAG – Rechtsprechung auf alle Formen
der Leiharbeit entsprechend angewendet
wird.42) Zudem m�sse es sich im Rahmen
der Schwellenwerte – Vorschriften des
BetrVG (und deshalb auch in § 1 Abs. 1
BetrVG) um Arbeitnehmer i.S.v. § 5 Abs. 1
BetrVG handeln. Dies seien nach der Auffas-
sung des BAG43) jedoch nur solche Besch�f-
tigten, deren Arbeitsvertrag (1) mit dem be-
treffenden Betriebsinhaber geschlossen ist
und wenn sie (2) in dessen betrieblicher Ar-
beitsorganisation eingegliedert sind.

Da infolge der politischen Grund-
entscheidung die Arbeitsgemeinschaften
keine eigenen Arbeitsvertr�ge abschließen
werden, k�nnen die Voraussetzungen des
§ 1 BetrVG nicht erf�llt werden, so dass
die Arbeitsgemeinschaften rechtlich und
tats�chlich betriebsratsunf�hige Betriebe
darstellen w�rden, wenn es zur Anwahl
einer Rechtsform des privaten Rechts
kommt.

Daran �ndert gerade auch das Vor-
handensein von Beamten nichts. Gleich-
g�ltig auf Grund welcher personalrecht-
lichen Konstruktion diese der Arbeitsge-
meinschaft zur Dienstleistung verschafft
werden: nach der Rspr. des BAG44) gelten
Beamte unter keinen Umst�nden als Ar-
beitnehmer i.S.v. § 5 Abs. 1 BetrVG, weil
ihnen hierf�r das auf privatrechtlicher
Grundlage fußende Besch�ftigungsver-
h�ltnis fehlt.

Damit kann sowohl f�r Beamte als
auch Arbeitnehmer eine empfindliche Mit-
bestimmungsl�cke dann entstehen, wenn
im Rahmen der jeweils gew�hlten perso-

nalrechtlichen Konstruktion solche Wei-
sungsrechte auf die Arbeitsgemeinschaft
zur Wahrnehmung durch deren Gesch�fts-
f�hrer �bertragen werden, die an sich der
Mitbestimmung eines Betriebsrates unter-
worfen sind (bspw. Festlegungen zur Ar-
beitszeit, der Arbeitsordnung im Betrieb
u.�.).

Die ersatzweise Wahrnehmung der Mit-
bestimmungsrechte in derartigen Angele-
genheiten durch den jeweiligen Personalrat
der Stammdienststelle kommt deswegen
nicht in Betracht, weil sich dessen beteili-
gungsrechtlichen Befugnisse auf die Dienst-
stelle, f�r die er gew�hlt ist, beschr�nken.45)

Ein mitbestimmungsrechtlicher „�bergriff“
auf einen Betrieb i.S.d. BetrVG, der gerade
der Zust�ndigkeit des Personalrats entzogen
ist, kommt nicht in Betracht.

Die hier aufgezeigte Mitbestimmungs-
l�cke ließe sich lediglich dadurch vermei-
den, dass f�r die Betriebe der Arbeitsge-
meinschaften durch tarifliche Regelung
eine betriebsverfassungsrechtliche Sonder-
vertretung in Anlehnung an die Vorschrif-
ten des BetrVG geschaffen w�rde. Dabei
ist es gleichg�ltig, ob man diese tarifliche
Option auf § 1 Abs. 1 TVG unmittelbar
oder auf § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG st�tzt.

4.2 �ffentlich-rechtliche
Formen

Schließt man sich der mit �berzeu-
genden Begr�ndungen von Altvater46)

vertretenen Ansicht an, wonach die
Arbeitsgemeinschaften die allgemeine
Dienststelleneigenschaft im Sinne der per-
sonalvertretungsrechtlichen Bestimmungen
besitzen, bleibt allerdings die Frage offen,
welchem Personalvertretungsgesetz sie je-
weils unterfallen.

Denn schon im Falle der bloßen Teil-
rechtsf�higkeit der Arbeitsgemeinschaft ist
fraglich, ob die Bestimmung des § 6
Abs. 4 BPersVG �ber die Bildung von Per-
sonalr�ten in gemeinsamen Dienststellen
des Bundes und anderer K�rperschaften
�berhaupt in G�nze anwendbar ist: Die
Anwendung dieser Vorschrift, die zur Bil-
dung zweier Personalr�te in der Arbeitsge-
meinschaft f�hren m�sste47), setzt voraus,
dass der Anwendungsbereich des BPersVG
�berhaupt gegeben ist. Erhebliche Zweifel
daran sind hier deswegen anzumerken,
weil nach § 1 BPersVG das Gesetz nur auf
Bundesbeh�rden und andere bundesun-

mittelbare Einrichtungen anzuwenden ist.
Das setzt aber die Staatsaufsicht des Bun-
des �ber die betreffende Einrichtung vo-
raus.48)

§ 44 b Abs. 3 Satz 4 SGB II unterstellt
demgegen�ber die Arbeitsgemeinschaften
aber gerade der Aufsicht der jeweils zu-
st�ndigen obersten Landesbeh�rde. Hier-
durch werden die Arbeitsgemeinschaften
zu landesunmittelbaren Einrichtungen.
Daran kann auch nichts �ndern, dass die
aufsichtsf�hrende Landesbeh�rde im Be-
nehmen mit dem BMWA handelt, denn
dies ist ein nur interner Vorgang der Mit-
beteiligung.49)

Insoweit muss m.E. davon ausgegan-
gen werden, dass die Arbeitsgemeinschaf-
ten jeweils dem Geltungsbereich des
r�umlich einschl�gigen Landespersonal-
vertretungsgesetzes angeh�ren.

4.2.1 Organisationsformen mit
Rechtsf�higkeit

Soweit die Arbeitsgemeinschaften
nach ihrer Rechtsform rechtsf�hig sind
(z.B. Zweckverband als rechtsf�hige K�r-
perschaft des �ffentlichen Rechts, Anstalt
des �ffentlichen Rechts), ist bei der Ar-
beitsgemeinschaft grunds�tzlich auch nur
ein Personalrat zu w�hlen, wenn und so-
weit auch die sonstigen Voraussetzungen
der Personalratsf�higkeit (vgl. z.B. § 13
Abs. 1 LPVG NW: „... Dienststellen mit in
der Regel mindestens f�nf wahlberechtig-
ten Besch�ftigten, von denen drei w�hlbar
sind“...) vorliegen. F�r diese ist aber ent-
scheidend darauf abzustellen, ob die ent-
sandten Dienstkr�fte zur Ermittlung der
Personalratsf�higkeit50) �berhaupt mitzu-
z�hlen sind.

42) Zuletzt BAG 22. 3. 2000, NZA 2000, S. 1119.

43) BAG E 61, 7; 94, 144; 98, 60.

44) Das BAG 25. 2. 1998, AP Nr. 8 zu § 8 BetrVG

1972, 28. 3. 2001, AP Nr. 5 zu § 7 BetrVG 1972 stellt –

anders als noch in seiner �lteren Entscheidungspraxis –

mittlerweile rein formal auf das Fehlen eines Arbeitsvertra-

ges ab.

45) Mehlinger: Grundlagen des Personalvertretungs-

rechts, § 5 Ziff. VI.

46) Altvater, unver�ff. Manuskript v. 31. 8. 2004, S. 1.

47) Altvater, unver�ff. Manuskript S. 2; allgemein dazu

Altvater/Hamer/Ohnesorg/Peiseler, BPersVG – Praxiskom-

mentar, 5. Aufl., 2004, § 6 Rn. 16 a.

48) Altvater/Hamer/Ohnesorg/Peiseler, a.a.O., § 1 Rn. 1e.

49) Kritisch zu dieser gemischten Aufsichtsregelung we-

gen des Verbots der Mischverwaltung Luthe, a.a.O., § 44 b

Rn. 17.

50) Insb. §§ 12, 4 BPersVG.
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Nach meiner Feststellung kann hier-
von zumindest in folgenden Landesperso-
nalvertretungsgesetzen ausgegangen wer-
den: Baden-W�rttemberg51), Bayern52),
Brandenburg53), Bremen54), Hamburg55),
Hessen56), Mecklenburg-Vorpommern57),
Niedersachsen58), Rheinland-Pfalz59), Sach-
sen60), Sachsen-Anhalt61), Schleswig-Hol-
stein62) und Th�ringen63).

Nach der saarl�ndischen und nord-
rhein-westf�lischen Rechtslage ist diese
Frage zumindest nicht v�llig zweifelsfrei zu
entscheiden, weil es hier nach dem inso-
weit nicht klaren Wortlaut f�r die W�hl-
barkeit wohl auf den Bestand des Rechts-
verh�ltnisses des Besch�ftigten zu dem
Tr�ger der Dienststelle (hier w�re das die
Arbeitsgemeinschaft) ankommt.64)

In Berlin geh�ren die entsandten
Besch�ftigten aufgrund von § 12 Abs. 2
BlnPersVG nicht zu den wahlberechtigten
Dienstkr�ften in der Einsatzdienststelle; eine
besondere Schwellengr�ße f�r die Personal-
ratsf�higkeit von Dienststellen kennt das
Berliner Recht im Unterschied zu den ande-
ren Landesrechten nicht.65)

Das aktive Wahlrecht haben die
„Entsandten“ zum Personalrat der Einsatz-
dienststelle (wiederum mit Ausnahme Ber-
lins) nach drei Monaten (in NRW: sechs
Monaten) Einsatzdauer;66) dies gilt auch
f�r die Bundesbesch�ftigten.67) Mit diesem
Zeitpunkt erlischt das aktive Wahlrecht in
der Stammdienststelle; in Berlin besteht
das aktive Wahlrecht allein zur Stamm-
dienststelle fort.68)

Das passive Wahlrecht zum Personal-
rat der Arbeitsgemeinschaft ist allerdings
f�r diese entsandten Besch�ftigten kraft
landesrechtlicher Sonderbestimmungen in
Berlin69), Niedersachsen70) und (mit gewis-
ser Unklarheit) wohl auch in Nordrhein-
Westfalen71) ausgeschlossen, so dass dort
die Bildung eines eigenen Personalrats bei
der ARGE mangels w�hlbarer Besch�ftig-
ter ausgeschlossen ist. Im Ergebnis kann
es daher auch bei �ffentlich-rechtlich zu
qualifizierenden rechtsf�higen Arbeitsge-
meinschaften zu empfindlichen Vertre-
tungsl�cken kommen.

4.2.2 Organisationsformen ohne
volle Rechtsf�higkeit

Soweit die Arbeitsgemeinschaft im
konkreten Fall als nicht rechtsf�hige Ein-
richtung anzusehen ist, bleibt sie m.E. we-
gen der gesetzlichen Unterstellung unter
die Landesaufsicht dennoch im Geltungs-

bereich des Landespersonalvertretungs-
rechts. Somit kommt es darauf an, ob das
jeweilige Landespersonalvertretungsgesetz
eine �hnliche Vorschrift wie § 6 Abs. 4
BPersVG enth�lt (Gemeinsame Dienststel-
le zweier K�rperschaften mit der Folge
zweier zu bildender Personalr�te f�r die
Besch�ftigten der jeweiligen beteiligten
K�rperschaft: ein PR f�r die kommunalen
Dienstkr�fte, ein PR f�r die Dienstkr�fte
der BA).

Dies ist aber ausdr�cklich nur in
Hamburg72), Hessen73), Niedersachsen74),
Rheinland-Pfalz75), Saarland76), Sachsen77),
Nordrhein-Westfalen78) und Th�ringen79)

der Fall. In Baden-W�rttemberg80) und
Bayern81) besteht insoweit eine Besonder-
heit, als die dort geregelte „Gemeinsame
Dienststelle“ dem Gesetzeswortlaut nach
voraussetzt, dass die beteiligten K�rper-
schaften dem jeweiligen (also gleichen)
Landespersonalvertretungsgesetz unterlie-
gen. Dies ist aber bei den Agenturen f�r
Arbeit gerade nicht der Fall, weil sie dem
Anwendungsbereich des BPersVG unterlie-
gen. Dennoch wird in der Praxis f�r die Lan-
despersonalvertretungsgesetze Baden-W�rt-
tembergs und Bayerns angenommen, dass
die Vorschrift �ber die Bildung zweier Perso-
nalvertretungen in Gemeinsamen Dienst-
stellen, von denen eine nicht dem LPVG un-
terf�llt, gleichwohl anzuwenden ist.82)

In den anderen (soeben nicht er-
w�hnten) L�ndern sind keine dem § 6
Abs. 4 BPersVG entsprechenden Vorschrif-
ten vorhanden. Allerdings l�sst sich mit
Blick auf die Baden-W�rttembergische
und Bayerische Rechtslage durchaus die
Ansicht vertreten, dass auch hier ge-
trennte Personalr�te nach jeweiligem Lan-
desrecht und BPersVG f�r die Gemein-
schaftsdienststelle zu w�hlen sind.

5. Abhilfe durch tarifliche
Interessenvertretungen bei den

Arbeitsgemeinschaften?

Nach herrschender Meinung kann we-
gen § 97 BPersVG und den korrespondie-
renden Vorschriften des Landespersonalver-
tretungsrechts die gesetzlich festgelegte
Vertretungsorganisation nicht durch Tarif-
vertrag ge�ndert werden. Selbst die hierge-
gen unter dem Blickwinkel der grundrecht-
lich gesch�tzten Tarifautonomie (Art. 9
Abs. 3 GG) vorgetragenen Bedenken hat
das BAG83) nicht durchgreifen lassen.

In der Literatur wird zu recht aller-
dings angenommen, dass dort, wo das Or-
ganisationsrecht gerade keine Regelung
trifft und damit l�ckenhaft ist, f�r erg�n-
zende TV-Regelungen ein zul�ssiger Raum
bleibe.84) Dieser Spielraum sollte – sofern
im Einzelfall wegen L�ckenhaftigkeit der
Rechtslage vorhanden – genutzt werden.

RA Ralf Tr�mner
Schneider: Schwegler, Rechtsanw�lte

Unter den Linden 12
10117 Berlin

51) § 4 Abs. 1 PersVG Bd-W.

52) Art. 4 Abs. 1 PersVG Bay.

53) § 4 Abs. 1 – 3 PersVG Bbg.

54) § 3 Abs. 1 PersVG Brem.

55) § 4 Abs. 2 PersVG Ham.

56) § 3 Abs. 1 PersVG Hess.

57) § 3 Abs. 1 PersVG M-V.

58) § 4 Abs. 1, 2 PersVG Nds.

59) § 4 Abs. 1 PersVG Rh-Pf.

60) § 4 Abs. 1 PersVG Sachs.

61) § 4 Abs. 1 – 3 PersVG LSA.

62) § 3 Abs. 1 PersVG Schl-H.

63) § 4 Abs. 1 PersVG Th�r.

64) § 13 PersVG Saar; § 11 PersVG NRW.

65) Vgl. Germelmann/Binkert, PersVG Berlin, Praxis-

komm., 2. Aufl., 2002, § 1 Rn. 3.

66) Regelfall: z. B. § 12 Abs. 2 PersVG Saar; § 13 Abs. 2

PersVG Bbg; § 13 Abs. 2 PersVG Sachs.

67) Ilbertz/Widmaier: BPersVG, § 13 Rn. 26; gilt auch,

wenn sich die Abordnung zwischen verschiedenen Dienst-

herren vollzieht – OVG M�nster 16. 5. 1978, PersV 1980,

S. 243.

68) § 12 Abs. 2 PersVG Bln.

69) §§ 13 Abs. 1 PersVG Bln.

70) §§ 12 Abs. 2 Nr. 4, 4 Abs. 2, 1 PersVG Nds.

71) § 11 Abs. 1 PersVG NRW.

72) § 6 Abs. 3 PersVG Hmb (Dienststellen des Landes

Hamburg).

73) §§ 7 Abs. 5, 1 PersVG Hess (Verwaltungen des Lan-

des, der Gemeinde und der Gemeindeverb�nde).

74) §§ 7, 1 PersVG Nds (Verwaltungen des Landes, der

Gemeinde und der Landkreise).

75) §§ 5 Abs. 4, 1 PersVG Rh-Pf (Verwaltungen des Lan-

des und der kommunalen Gebietsk�rperschaften).

76) §§ 6 Abs. 5, 1 Abs. 1PersVG Saar (Verwaltungen des

Landes, der Gemeinde und der Gemeindeverb�nde).

77) §§ 6 Abs. 4, 1 PersVG Sachs (Verwaltungen des

Landes und kommunaler Tr�ger der Selbstverwaltung).

78) § 5 Abs. 6 PersVG NRW

79) §§ 6 Abs. 5, 1 PersVG Th�r (Verwaltungen des Lan-

des, der Gemeinde, der Gemeindeverb�nde, der Landkreise).

80) § 9 Abs. 4 PersVG Bd-W.

81) Art. 6 Abs. 4, 1 (Verwaltungen des Landes, der Ge-

meinde, der Gemeindeverb�nde).

82) Vgl. etwa Leuze/W�rz/Bieler, Personalvertretungs-

recht Baden – W�rttemberg, Loseblatt – Komm., Stand: Au-

gust 2002, § 9 Rn. 32 – 34; Aufhauser/Warga/Schmitt-

Moritz, Bayerisches Personalvertretungsgesetz, Basiskomm.,

4. Aufl., 2003, Art. 6 Rn. 14.

83) 15. 7. 1986, AP Nr. 1 zu Art. 3 BayPVG.

84) Dazu Altvater/Hamer/Ohnesorg/Peiseler, a.a.O.,

§ 3 Rn. 2.
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